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Beispiel:
Gelungene Anpassung 
von 

Material, 
Größe 

und 
Ausrichtung 

der 
W

erbeanlage 
an 

die 
Gebäudefassade. 



W
erbeanlagen dienen der Inszenierung und dem Anpreisen von W

aren und Dienst-
leistungen. Da Bewohner, Passanten und auch Touristen auf Nutzungen und Ange-

die W
ahrnehmung des Raumes. 

das Bild der Innenstadt und der Einfallstraßen negativ prägen. Neben einer mögli-

Schädigung des Ortsbildes.
 Architektur und des öffentlichen Raums macht verbindliche Vorgaben durch eine Ge-

Dabei nimmt die Gestaltungssatzung Bezug auf bauliche und funktionale Entwick-
lungsziele der Gemeinde Ostbevern. Impulsgebend ist hierbei das Integrierte Hand-
lungskonzept aus dem Jahr 2011, aus dem Zielsetzungen und Maßnahmenvorschlä-

an einem historischen Handelsweg eine besondere gestalterische Verantwortung. -

In den Festsetzungen der Gestaltungssatzung wird generell zwischen freistehenden 
und an Gebäudefassaden angebrachten W

erbeanlagen unterschieden. 
Grundsätzlich ist jede W

erbeanlage neben den Regelungen der Satzung so auf die 
jeweilige Architektur anzupassen, dass Fassadengliederung oder architektonische 
Stilmittel nicht bedeckt werden. So wird der Gestaltungsanspruch an das Ortsbild ge-
währleistet. Auch sind Material, Farbe und Schriftgröße des W

erbeträgers so auf den 
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Abbildung: Räumliche 
Geltungsbereiche in Ost-
bevern
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Charakter des Gebäudes anzupassen, dass das W
erbemittel nicht als Fremdkörper -

schosse sind grundsätzlich von W
erbeträgern freizuhalten. Die maximal zulässige 

Länge der W
erbung wird dabei in Relation zur gesamten Fassadenlänge gesetzt. So 

darf der W
erbeträger maximal ein Drittel der Fassade einnehmen, jedoch die W

erbe-
2

2

Da bewegliche, blinkende oder mit Signalfarben versehene W
erbeanlagen einen be-

Nutzung dieser generell ausgeschlossen. 
Um eine positive W

irkung der Erdgeschosszone auf den gesamten Straßenraum 
weiterhin zu gewährleisten, sind permanente Abklebungen der Schaufensteranlagen -
gen freizuhalten.

-
beanlagen wie Pylonen oder Masten.

2 betragen. Freistehende W
erbeanlagen 

freistehender W
erbeanlagen können städtebauliche Elemente wie z.B. Raumkanten -

lang der Hauptstraße zusätzliche Festsetzungen. W
erbeanlagen in diesem Bereich 

sind bis zu einer Höhe von 2,5 m und einer Breite von 1 m zulässig.  Handelt es sich 

m und eine maximale Breite von 1,2 m.
-

bis zu einer Höhe von 5 m und einer Breite von 4 m zulässig, wenn sie die W
erbe-

2

im gesamten Gemeindegebiet nicht zulässig.
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Um den Charakter und die Eigenart des Orts- und Straßenbildes Ostbe-

den allgemeinen gesetzlichen Anforderungen an Art und Gestaltung von 
W

erbeanlagen im Ortsgebiet dar. 
Dabei werden neben den gestalterischen Regelungen räumliche Abgren-
zungen vorgenommen, die den unterschiedlichen Anforderungen der je-
weiligen Straßenräume gerecht werden sollen. 
Somit greift diese Satzung städtebauliche Leitziele der Gemeinde Ostbe-
vern auf und dient dem Interesse von funktionalen und gestalterischen Ent-
wicklungszielen. 

Der örtliche Geltungsbereich dieser Satzung bezieht sich auf das gesamte 
Gemeindegebiet von Ostbevern, einschließlich dem Ortsteil Brock. Zudem -
schiedlichen Vorgaben und Anforderungen ausgewiesen. Bereich „A“ um-

„B“ umfasst die im Gemeindegebiet bestehenden Gewerbegebiete. Die 

entnehmen, der Bestandteil dieser Satzung ist. 

 
der Gemeinde Ostbevern



11

-

Anforderungen gestellt werden.

Anlagen oder Anlagen oder Einrichtungen, die gem. § 65 BauO genehmi-
gungsfrei sind, bzw. ohne diese Satzung wären. Dabei handelt es sich
insbesondere um folgende:

a. W
erbeanlagen oder W

arenautomaten (§ 65 Abs. 1 Nr. 33 -36 BauO)
b. Masten, Antennen und ähnliche Anlagen und Einrichtungen (§ 65 Abs. 1

(3) Anforderungen aufgrund der Bestimmungen des Denkmalschutzgeset-

(1) Von den Regelungen dieser Festsetzung sind ausgeschlossen:

b) Hinweisschilder unter 0,25 m
2 auf Name, Beruf, Öffnungs- und  

Sprechzeiten an Einfriedungen und Hauswänden,
c) Hinweisschilder an Baustellen auf Projekte, Bauherren und an der Aus-
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kultureller und sportlicher Zwecke sowie Schlussverkäufe, Gemeindefeste 
und Märkte auf beweglichen, befristet angebrachten W

erbeträgern.

(2) 
Allgemeine Vorschriften

a) Nicht zulässig sind W
erbeträger auf Dächern, in, an oder hinter  

Fenstern außerhalb der Erdgeschosszone, ebenso die Zweckentfremdung 
von Schaufenstern als W

erbeträger durch dauerhafte Abklebung oder 
sonstige Maßnahmen (Ausnahmen sind temporäre Aktionen, z.B. Sonder-
verkauf).

b) W
erbeanlagen sind nicht zulässig an vorspringenden Gebäudeteilen, -

und Fensterläden. Ebenso unzulässig sind W
erbeträger in Vorgärten, an 

Böschungen oder Bäumen.

c) Jegliche Art von W
erbeanlage ist in Anordnung, Größe, W

erkstoff und 
Gestaltung dem baulichen Charakter des Gebäudes und des jeweiligen 
Straßenraumes anzupassen. 

denen die Beleuchtung ganz oder teilweise im W
echsel an- und ausge-

keine grellen, aufdringlichen Signalfarben verwendet werden. Diakasten 
sind nicht zulässig.

e) Beleuchtete freistehende W
erbeanlagen sind im gesamten Gemeinde-

gebiet nicht zulässig.

 
der Gemeinde Ostbevern



13

nur unterhalb des ersten Obergeschosses angebracht werden, maximal 
jedoch bis zu einer Höhe von 4 m (Oberkante W

erbeanlage). Bezugspunkt 

oder steigendem Straßenverlauf bezogen auf die Mitte der W
erbeanlage.

(2) 
Die Länge aller W

erbeanlagen darf ein Drittel der Gebäudebreite,  

ihrer kompletten Ausdehnung eine Fläche von 3 m
2 sowie eine Höhe von 

von 0,50 m. Ausleger, die senkrecht zur Gebäudefassade anzuordnen 

2
-

nicht stärker als 0,30 m sein. 

bestehen je nach Geltungsbereich gem. § 1 dieser Satzung unterschied-
liche Festsetzungen.

(1) 
 Freistehende W

erbeanlagen sind dann zulässig, wenn sie eine 

2 

Beleuchtung von freistehenden W
erbeanlagen ist nicht zulässig.

(2) 
Freistehende W

erbeanlagen, wie z.B. Pylonen oder Masten im 
Geltungsbereich „A“ sind bis zu einer Höhe von 2,5 m und einer maximalen 
Breite von 1,0 m zulässig. Schaukästen, Vitrinen oder ähnliches sind bis zu 
einer Höhe von 2 m

-
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schreiten. Beleuchtete freistehende W
erbeanlagen sind nicht zulässig.

sind dann zulässig, wenn sie eine Höhe von 5 m und eine Breite von 4 m 
2 

-
ten, sowie beleuchtete W

erbeanlagen sind nicht zulässig.

-
bäudefront ohne Zwischenraum angebracht werden.

Je Gebäudefront ist ein Automat zulässig, der sich in Bezug auf
Größe und Farben der Fassadengliederung unterordnet.

2 Abs. 2 unterfallen, muss bei der Gemeinde Ostbevern vor Beginn der -
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c) Die Abweichung die Zielsetzung dieser Satzung nicht gefährdet und 
sonstige öffentliche Belange nicht beeinträchtigt. 

Ordnungswidrig gemäß §§ 84 (1) Nr. 20 und 85 BauO NW
 handelt, wer 

vorsätzlich oder fahrlässig gegen § 2 dieser Satzung verstößt. Die Ord-
nungswidrigkeit kann gemäß § 84 Abs. 3 BauO NW

 mit einer Geldbuße 
geahndet werden.
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I. Lageplan räumlicher Geltungsbereich Gemeindegebiet Ostbevern (Maß-
stab 1:10.000)

II. Lageplan räumlicher Geltungsbereich Gemeindegebiet Ostbevern-Brock 
(Maßstab 1:5.000)
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